
Fertigstellung 
 
§ 30. (1) Ist ein bewilligtes Bauvorhaben (§ 23) fertiggestellt, hat der Bauherr dies der 
Baubehörde anzuzeigen. Anzeigepflichtige Abweichungen (§ 15) sind in dieser Anzeige 
anzuführen. Die Fertigstellung eines Teiles eines bewilligten Bauvorhabens darf dann 
angezeigt werden, wenn dieser Teil für sich allein dem bewilligten Verwendungszweck, 
den Vorschriften dieses Gesetzes und der NÖ Bautechnikverordnung 1997, LGBl. 
8200/7, und dem Bebauungsplan entspricht.  
(2) Der Anzeige nach Abs. 1 sind anzuschließen:  

1. bei einem Neu- oder Zubau eines Gebäudes (ausgenommen Aufstockung und 
Dachausbau) ein Lageplan mit der Bescheinigung des Bauführers oder der 
Eintragung der Vermessungsergebnisse über die lagerichtige Ausführung (§ 21 
Abs. 6) des Bauvorhabens (2-fach),  

2. bei anzeigepflichtigen Abweichungen (§ 15) ein Bestandsplan (2-fach),  
3. eine Bescheinigung des Bauführers (§ 25 Abs. 2) über die 

bewilligungsgemäße Ausführung (auch Eigenleistung) des Bauwerks,  
4. die im Bewilligungsbescheid vorgeschriebenen Befunde und Bescheinigungen.  

 
(3) Wird keine Bescheinigung nach Abs. 2 Z. 3 vorgelegt, hat die Baubehörde eine 
Überprüfung des Bauwerks auf seine bewilligungsgemäße Ausführung durchzuführen. 
§ 33 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.  
(4) Wird ein anzeigepflichtiges Vorhaben nach § 15 Abs. 1 Z. 3 (Wärmeerzeuger) und 
12 (Senk- und Sammelgruben) fertiggestellt, sind der Baubehörde vorzulegen:  
 • bei einer Anlage nach § 15 Abs. 1 Z. 3 eine Bescheinigung des 

Heizungsinstallateurs über die vorschriftsmäßige Aufstellung des Wärmeerzeugers 
und ein Befund eines Rauchfangkehrers über den vorschriftsmäßigen Anschluss 
dieser Anlage an den Schornstein 

 
bei einer Anlage nach § 15 Abs. 1 Z. 12 ein Dichtheitsbefund eines befugten 
Fachmannes.  
(5) Einen Lageplan nach Abs. 2 Z. 1 hat die Baubehörde dem zuständigen 
Vermessungsamt zu übermitteln  

 


